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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Jürgen Koppelin, Ulrike Flach,
Otto Fricke, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 16/2401 –

Werbekampagne der Bundesregierung für die Gesundheitsreform

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

In einer groß angelegten Anzeigenkampagne unter dem Titel „Ihre Gesundheit
ist uns wichtig“ wirbt die Bundesregierung für die bisher nur vom Kabinett
verabschiedeten Eckpunkte zur Gesundheitsreform. Dabei handelt es sich um
großflächige Anzeigen vornehmlich in überregionalen Zeitungen, u. a. in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 5. August 2006.

Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

Das Bundeskabinett hat die „Eckpunkte zu einer Gesundheitsreform 2006“ in
seiner Sitzung am 12. Juli 2006 beschlossen. Die Reform des Gesundheitswe-
sens ist von zentraler Bedeutung, um Deutschland bei der Haushaltssanierung,
bei Wachstum und damit Beschäftigung voran zu bringen. Zugleich ist Gesund-
heit ein hochsensibler Politikbereich, der alle Menschen betrifft. Die Bundesre-
gierung ist daher verpflichtet, zu einem frühen Zeitpunkt in der größtmöglichen
Breite über die Notwendigkeit und Inhalte der beabsichtigten Reform zu infor-
mieren. Sie trägt damit zur Versachlichung der Diskussion bei.

1. In welchen Zeitungen ist die in der Vorbemerkung genannte Anzeige wie
häufig geschaltet worden?

Als zentrale Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung hat das
Presse- und Informationsamt an drei aufeinander folgenden Wochenenden eine
Serie von 1/4-seitigen Informationsanzeigen in der regionalen und überregiona-
len Tagespresse geschaltet:

– Am 4./5. August 2006 („Ihre Gesundheit ist uns wichtig“),

– am 11./12. August 2006 („Die Gesundheitsreform: Damit alles so bleibt,
muss sich etwas ändern“) und
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– am 18./19. August 2006 („Die Gesundheitsreform: Gewinner sind die Ver-
sicherten“).

Die einzelnen Titel, in denen die Anzeigen geschaltet worden sind, ergeben
sich aus der als Anlage beigefügten Liste, in der auch die jeweilige Auflagen-
höhe genannt wird.

2. Wie hoch waren die Kosten für das Schalten der Anzeige?

Die Gesamtkosten der noch nicht vollständig abgerechneten Anzeigenserie
werden voraussichtlich einschließlich Gestaltungs- und Agenturkosten bei
ca. 2,48 Mio. Euro liegen. Davon wird der überwiegende Teil, nämlich rund
2,44 Mio. Euro, auf die Schaltung entfallen.

3. Aus welchem Haushaltstitel sind die Mittel für die Kosten dieser Anzeige
verbucht worden?

Die Finanzierung erfolgt aus Titel 542 01 des Einzelplans 04 03.

4. Ist die Anzeige auch in anderen Medien als den Printmedien geschaltet
worden?

Eine Schaltung in anderen Medien erfolgte nicht. Die drei Anzeigen wurden
außerdem noch auf der Internetseite www.bundesregierung.de veröffentlicht.

5. Welche Rückschlüsse sollen sich aus Sicht der Bundesregierung aus der
Anzeige für den Bürger ergeben?

Siehe Vorbemerkung.

6. Sind über die Anzeige hinaus weitere Kampagnen bzw. Plakatwerbungen
beabsichtigt, die im direkten Zusammenhang mit der anstehenden Gesund-
heitsreform zu sehen sind?

Die Bundesregierung muss grundsätzlich auch weiterhin ihrer Verpflichtung
nachkommen, die Öffentlichkeit fortlaufend und zeitnah über den Fortgang der
Gesundheitsreform als großes Reformvorhaben zu informieren. Über die
Details wird die Bundesregierung die Öffentlichkeit jeweils in geeigneter
Weise informieren.

7. Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, dass die Bundesministerin
für Gesundheit sich kritisch über öffentliche Aussagen und Aktionen der
Krankenkassen mit dem Hinweis der Geldverschwendung von Versicherten
äußert?

8. Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, dass die Bundesministerin
für Gesundheit den Krankenkassen öffentlichkeitswirksame Kampagnen
gegen die Gesundheitsreform untersagt, jedoch selbst teure Kampagnen
schaltet?
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9. Worin sieht die Bundesregierung den Unterschied zwischen der Verwen-
dung von Mitteln aus Krankenkassenbeiträgen bzw. Steuergeldern, da so-
wohl die Krankenkassen als auch die Bundesregierung nur treuhänderisch
über die Mittel verfügen dürfen und das Gebot der Sparsamkeit jede Form
der Verschwendung verbietet?

Die Bundesregierung hat die verfassungsrechtliche Pflicht, die Bevölkerung
über ihre Politik, Vorhaben und Zielvorstellungen zu informieren. In den Rah-
men dieser Öffentlichkeitsarbeit fällt, dass die Bundesregierung darlegt und
erläutert, worin die mit den Eckpunkten zur Gesundheitsreform angestrebten
Ziele bestehen und wo die Vorteile für die Versicherten liegen.

Die Kassen und ihre Verbände haben die Gesetzgebungsschritte des Gesetz-
gebers und der Bundesregierung zu respektieren und können nicht unter Ver-
wendung von Beitragsgeldern der Versicherten Aktionen gegen die Aktivitäten
von Gesetzgeber und Bundesregierung ins Werk setzen. Das ist im Sinne von
§ 30 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch, der lautet: „Die Versicherungsträger
dürfen nur Geschäfte zur Erfüllung ihrer gesetzlich vorgeschriebenen oder zu-
gelassenen Aufgaben führen und ihre Mittel nur für diese Aufgaben sowie die
Verwaltungskosten verwenden.“ Auf diesen rechtlichen Aspekt bezog sich die
Kritik der Bundesregierung. Den Krankenkassen obliegt die Fachinformation,
die der Erläuterung konkreter einzelfallbezogener Sachfragen dient.
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